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	28.02.2008

	Personenbedingte Kündigung und Betriebliches Eingliederungsmanagement(BEM)

	In seiner Entscheidung vom 12.07.2007 (Az.: 2 AZR 716/06) hat sich das Bundesarbeitsgericht eingehend mit der Frage beschäftigt, ob die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB IX eine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für den Ausspruch einer personenbedingten Kündigung ist.

Der Kläger hat sich im Rahmen der Kündigungsschutzklage darauf berufen, dass die Kündigung sozial ungerechtfertigt sei, weil ein Betriebliches Eingliederungsmanagement nicht durchgeführt worden sei. Aus diesem Grunde sei die Kündigung bereits unwirksam.

Das Bundesarbeitsgericht ist in der vorliegenden Entscheidung dieser Argumentation entgegengetreten und hat festgestellt, dass ein fehlendes BEM nach § 84 Abs. 2 SGB IX nicht automatisch zur Unwirksamkeit einer krankheitsbedingten Kündigung führt.

Diese Auffassung stützt das Bundesarbeitsgericht auf folgende Gesichtspunkte: Das Erfordernis eines BEM nach § 84 Abs. 2 SGB IX besteht für alle Arbeitnehmer, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig gewesen sind, und nicht nur für die behinderten Menschen.

Zwar ist die Durchführung eines BEM nach § 84 Abs. 2 SGB IX keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für den Ausspruch einer personenbedingten Kündigung mit der Folge dass sie unwirksam wäre, wenn das BEM nicht durchgeführt worden ist, jedoch ist diese Vorschrift aber auch keine Vorschrift mit bloß appellativem Charakter, die in jedem Falle folgenlos bliebe. Durch die dem Arbeitgeber gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX auferlegten besonderen Verhaltenspflichten soll möglichst frühzeitig eine Gefährdung des Arbeitsverhältnisses eines kranken Menschen begegnen und die dauerhafte Fortsetzung der Beschäftigung erreicht werden.

Das BEM stellt eine gesetzliche Konkretisierung des dem gesamten Kündigungsschutzrecht innewohnenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar.

Eine Kündigung ist noch nicht allein wegen Verstoßes gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip sozial ungerechtfertigt, wenn das BEM nicht durchgeführt wurde. Vielmehr ist es notwendig, dass auch bei gehöriger Durchführung des BEM überhaupt Möglichkeiten einer alternativen Beschäftigung bestehen. Ein unterlassenes BEM steht deshalb einer Kündigung nicht entgegen, wenn sie auch nicht hätte verhindert werden können.

Der Arbeitgeber muss bei einer personenbedingten Kündigung gegebenenfalls auch das Fehlen von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten darlegen. Hat er kein BEM durchgeführt, darf er aus seiner dem Gesetz widersprechenden Untätigkeit keine darlegungs- und beweisrechtlichen Vorteile ziehen. Das heißt, er darf sich grundsätzlich nicht darauf beschränken pauschal vorzutragen, er kenne keine alternativen Einsatzmöglichkeiten für den erkrankten Arbeitnehmer bzw. es gäbe keinen freien (leidensgerechten)Arbeitsplatz. Es bedarf in diesem Fall vielmehr eines umfassenden konkreten Sachvortrages des Arbeitgebers zu einem nicht mehr möglichen Einsatz des Arbeitnehmers auf dem bisher inne gehabten Arbeitsplatz und einer nicht durchführbaren leidensgerechten Anpassung und Veränderung des Arbeitsplatzes bzw. eines alternativen Einsatzes auf einem anderen Arbeitsplatz.

Im Umkehrschluss folgt daraus weiter, dass ein unterlassenes BEM einer Kündigung dann nicht entgegensteht, wenn sie auch durch das BEM nicht hätte verhindert werden können. 
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